
 

 

Bürgermeisteramt 
 

  
 
 Schwäbisch Gmünd, 22.10.2019 
 Gemeinderatsdrucksache Nr. 227/2019 
 
 
 
 
 
Vorlage an 
 

 Ortschaftsrat Großdeinbach  
 zur Beschlussfassung  
 - öffentlich -  
   

 

 

Ausscheiden von Herrn Gerhard Maier aus dem Ortschaftsrat Großdeinbach und 
Bestellung von Herrn Michael Menzner zum Ortschaftsrat 
 
 

 
Beschlussantrag: 
 
1. Der Ortschaftsrat Großdeinbach stellt fest, dass die von Herrn Gerhard Maier, Holder-

feldstraße 11, 73527 Schwäbisch Gmünd, vorgebrachten Gründe als wichtige Grün-
de gemäß § 16 Absatz 1 Ziffer 3 und Ziffer 6 der Gemeindeordnung (GemO) gelten. 
Seinem Ersuchen auf Ausscheiden aus dem Ortschaftsrat Großdeinbach wird zum 
14.11.2019 stattgegeben. 

 
2. Für den Wahlvorschlag der Deinbacher Liste rückt Herr Michael Menzner als nächster 

Ersatzbewerber, Albert-Schweitzer-Straße 11, 73527 Schwäbisch Gmünd, in den Ort-
schaftsrat Großdeinbach zum 14.11.2019 nach.  

 
 
 

 
Sachverhalt und Antragsbegründung: 
 
Herr Gerhard Maier hat am 07.10.2019 beantragt, ihn aus persönlichen, gesundheitli-
chen und Altersgründen von seinem Amt als Mitglied des Ortschaftsrates Großdeinbach 
zu entbinden. 
 
Nach § 16 Abs. 1 GemO kann ein Bürger eine ehrenamtliche Tätigkeit aus wichtigem 
Grund ablehnen oder sein Ausscheiden verlangen. Entsprechend dem § 16 Abs. 2 Ge-
mO muss der Ortschaftsrat hierbei die Feststellung treffen, ob ein "wichtiger Grund" 
vorliegt.  
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Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 GemO gilt als wichtiger Grund, wenn der Bürger zehn Jahre 
lang dem Ortschaftsrat angehört hat oder ein öffentliches Ehrenamt verwaltet hat.  
Dieses Kriterium ist bei Herrn Gerhard Maier erfüllt. 
 
Als weiterer wichtiger Grund gilt gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 6, wenn der Bürger mehr als 62 
Jahre alt ist. Auch dieses Kriterium ist bei Herrn Gerhard Maier erfüllt. 
 
Als nächster Ersatzbewerber für die Deinbacher Liste rückt Herr Michael Menzner in den 
Ortschaftsrat Großdeinbach nach.  
 
Hinderungsgründe für das Eintreten in den Ortschaftsrat sind nicht erkennbar, sodass 
die Verwaltung dem Ortschaftsrat empfiehlt, Herrn Michael Menzner in den Ortschafts-
rat Großdeinbach zu bestellen. 
 
Die Verpflichtung erfolgt im Anschluss an die Bestellung.  
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